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Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Unterlehberg 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Änderungen bei der Ermittlung 
kalkulatorischer Kosten sowie 
gebührenmindernde Auflösung von 
Beiträgen und Zuschüssen 

 
A n t r a g : 

 
1. Der Umstellung der Berechnungsbasis für 

Abschreibungen in kostenrechnenden Ein-
richtungen vom Wiederbeschaffungszeit-
wert auf den Anschaffungs-/ 
Herstellungswert ab 2005 wird zuge-
stimmt. 

2. Der gebührenmindernden Auflösung von 
Beiträgen und Zuschüssen ab 2005 wird 
zugestimmt. 

3. Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen 
wird ab 2005 von 6 % auf 5 % gesenkt. 
Für den Rettungsdienst gilt der jeweils 
zwischen den kommunalen Spitzenver-
bänden und den Kostenträgern des Ret-
tungsdienstes vereinbarte kalkulatorische 
Zinssatz. 

 
Finanzielle Auswirkungen: zu 1: Auf den Haushaltsausgleich ergeben sich  

         keine Auswirkungen. Die Höhe der  
         Abschreibungen bleibt konstant. 
zu 2: keine 
zu 3: rd. 349.000 € Mindereinnahmen jährlich  
        (Senkung der Gebühreneinnahmen)  
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B e g r ü n d u n g : 

 
 
Zu Punkt 1 des Antrages: 
Wechsel der Berechnungsbasis der Abschreibungen 
 
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und dem Kommunalabgabengesetz 
(KAG) Schleswig-Holstein sind bei kostenrechnenden Einrichtungen im Rahmen der Gebüh-
renkalkulation auch angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des 
Anlagekapitals zu veranschlagen bzw. einzubeziehen. Nach dem KAG entscheidet die Ge-
meinde, ob die Abschreibung vom Anschaffungs-/Herstellungswert (AW) oder vom Wieder-
beschaffungszeitwert (WBZW) vorgenommen wird. In Neumünster wird seit 1974 vom 
WBZW abgeschrieben. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2005 ist vorgesehen, die Abschreibung vom AW zu berechnen. Im 
Einzelnen ist diese Verfahrensweise aus nachfolgend aufgeführten Gründen erforderlich. 
 
1. Der WBZW als Abschreibungsbasis bot in der Vergangenheit den rein finanzwirtschaftli-

chen Vorzug, dass die erzielten (in der Regel höheren) Abschreibungen durch das Ge-
samtdeckungsprinzip für andere Finanzierungen im Verwaltungshaushalt zur Verfügung 
standen. Dieser Vorteil wurde bereits seit 1994 durch die Einführung der so genannten 
„Negativkapitalverzinsung“ weitgehend eingeschränkt. Dabei sind von den Anschaf-
fungswerten die tatsächlich auf der Basis der WBZW erwirtschafteten Abschreibungen 
abzusetzen und der Restbuchwert ist zu verzinsen. Soweit die tatsächlich erwirtschafteten 
Abschreibungen höher sind als der Anschaffungswert, ergibt sich ein negativer Restbuch-
wert. Bei negativem Restbuchwert muss die Stadt Zinsen in Höhe von zurzeit 6 % an die 
Gebührenzahler erstatten. 

 
2. Aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 2004, wonach die höheren 

Abschreibungen, die auf Basis des WBZW erwirtschaftet werden (die Differenz zwischen 
Abschreibungen nach AW und Abschreibungen nach WBZW), nunmehr zusätzlich 
zwangsweise einer Sonderrücklage zuzuführen sind, ist der finanzwirtschaftliche Vorteil 
gänzlich aufgehoben. 

 
3. Im zukünftigen kommunalen Rechnungswesen auf doppischer Basis stellt der Grundsatz 

der intergenerativen Gerechtigkeit einen wichtigen Ansatz dar. Danach soll jede Generati-
on die Ressourcen aufbringen, die sie verbraucht. Dies ist bei einer Abschreibung auf AW 
gewährleistet. Bei Abschreibung auf der Basis des WBZW werden die Gebührenzahler 
dagegen mit Zukunftskosten belastet (seltener auch entlastet bei negativer Preisniveau-
entwicklung wie z. B. bei Elektronikgütern; in diesem Fall liegt aber ein Verstoß gegen 
das Kostendeckungsgebot vor, da nicht einmal der AW erwirtschaftet wird). Es werden 
bereits Mittel für Folgeinvestitionen angesammelt, die jedoch erst von den nachfolgenden 
Generationen genutzt werden. In der Konsequenz ist intergenerative Gerechtigkeit nur bei 
Abschreibung auf der Basis der AW gewährleistet. 
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4. Aus diesem Grund ist in allen Länderkonzepten für ein neues kommunales Rechnungswe-

sen die Berechnung der Abschreibung auf der Basis von AW festgeschrieben bzw. vorge-
sehen (auch in Schleswig-Holstein). Darüber hinaus geht die Anwendung des Anschaf-
fungswertprinzips konform mit dem Handelsgesetzbuch und dem Steuerrecht. Aus vorge-
nannten Gründen ist den Gebührenpflichtigen heute bereits der Ansatz von Abschreibun-
gen auf Basis des WBZW bei der Gebührenkalkulation nicht mehr vermittelbar. Aufgrund 
rechtlicher Bedenken ist in vier Bundesländern nur der AW als Berechnungsbasis der Ab-
schreibung zugelassen. Der WBZW darf dort nicht verwendet werden. In den anderen 
Bundesländern wird, wie in Schleswig-Holstein, den Kommunen noch ein Wahlrecht ein-
geräumt. Auch in Schleswig Holstein haben sich viele Kommunen, z. B. Kiel und Flens-
burg (Umstellung der Abschreibungsbasis im Jahre 2000) für den AW als Abschreibungs-
basis entschieden. 

 
5. In der Literatur ist die Berechnung von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaf-

fungszeitwerten umstritten. Als wesentliches Argument für den Ansatz von Abschreibun-
gen nach WBZW wird der Substanzerhalt der kostenrechnenden Einrichtung angeführt. 
Unter Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit (und damit auch der Gebüh-
rengerechtigkeit) kann allerdings nur ein nomineller Kapitalerhalt gefordert werden. Als 
Anlage 1 (hier insbesondere Ziffer 4.3.3) ist ein entsprechender Auszug aus der Fachzeit-
schrift „Kommunale Steuer-Zeitschrift“ beigefügt. 

 
6. Im Rahmen der Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Schleswig-Holstein werden zu-

künftig bilanzielle Abschreibungen im Rechnungswesen nur auf Basis der AW zulässig 
sein. Um zu einer Vereinheitlichung des Rechnungsstoffes zu kommen, ist vorgesehen, 
auch in der aufzubauenden flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung Abschrei-
bungen auf der Basis der AW zu führen. Soweit im Rahmen der kostenrechnenden Ein-
richtungen weiterhin an den Abschreibungen auf der Basis der WBZW festgehalten wür-
de, hätte man in der Finanzbuchhaltung und in der Kostenrechnung Abschreibungen auf 
unterschiedlichen Berechnungsbasen zu ermitteln und zu buchen. Es wäre erhöhter Ver-
waltungsaufwand für die ständige Aktualisierung der Werte erforderlich. Die Ausfüh-
rungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung enthält hierzu den Hinweis, dass 
schon aus verwaltungsökonomischen Gründen bei Hilfsbetrieben (z. B. Betriebshof und 
Werkstätten) die Abschreibung nur von den Anschaffungs- und Herstellungswerten be-
rechnet werden sollten. Darüber hinaus sind für den Rettungsdienst in einer Rahmenver-
einbarung zur Entgeltkalkulation zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Kostenträgern die Anschaffungs- und Herstellungswerte als Abschreibungsgrundlage be-
reits festgeschrieben. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Rahmen der Vorbereitungen für die Reform des Gemeindehaushaltrechts in Schleswig-
Holstein ist seitens des Innenministeriums vorgesehen, dass bestehende Bewertungen auf je-
den Fall beibehalten werden können, um den Verwaltungsaufwand zu begrenzen. Das Ver-
mögen der kostenrechnenden Einrichtungen kann danach mit den derzeitigen Werten in das 
neue Rechnungswesen integriert werden, wird aber nicht mehr entsprechend der 
Preisentwicklung fortgeschrieben. Durch diese Vorgehensweise bleibt die derzeitige Höhe der 
Abschreibungen, abgesehen von normalen Bestands- und Strukturänderungen, in etwa 
konstant und es entstehen keine Einnahmeausfälle. 
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Da die Differenzbeträge zwischen Abschreibungen nach AW und Abschreibungen nach 
WBZW ohnehin einer entsprechenden Rücklage zuzuführen sind, ergeben sich keine Auswir-
kungen auf den Haushaltsausgleich. 
 
 
 
Zu Punkt 2 des Antrages: 
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen  
 
Das Kommunalabgabengesetz wurde dahingehend geändert, dass den Gemeinden die Mög-
lichkeit eingeräumt wurde, Beiträge und Zuschüsse gebührenmindernd aufzulösen. Hinter-
grund dieser Gesetzesänderung waren Überlegungen, dass insbesondere eine Auflösung von 
Beiträgen die intergenerative Gerechtigkeit fördert, da der beitragszahlenden Generation eine 
Vergünstigung durch niedrigere Gebühren gutgebracht wird. In Neumünster ist diese Proble-
matik sehr gering, da Beiträge im Rahmen der Stadtentwässerung nur für Grundstücksan-
schlussleitungen gezahlt werden. Weitere Beiträge für gebührenrelevante Bereiche werden 
nicht erhoben. Erhaltene Zuschüsse dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Zuschussgeber 
ausdrücklich zugestimmt hat. Solche Zustimmungen will das Land allerdings prinzipiell nur 
im absoluten Ausnahmefall erteilen. In Neumünster sollen ab 2005 Beiträge und, soweit mög-
lich, Zuschüsse gebührenmindernd aufgelöst werden. 
 
Eine Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ist auch in der Doppik vorgesehen, so dass 
hier eine weitgehend einheitliche Verfahrensweise gewährleistet wäre.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Da die Grundstücksanschlussleitungen bislang nicht vermögenswirksam erfasst werden und 
neue Abschreibungen sowie aufzulösende Beiträge identisch wären, ergeben sich keine finan-
ziellen Auswirkungen im Bereich der Stadtentwässerung. 
 
 
 
Zu Punkt 3 des Antrages: 
Änderung des kalkulatorischen Zinssatzes 
 
Nach dem KAG und der GemHVO sind auch kalkulatorische Zinsen auf das aufgewandte 
Kapital zu veranschlagen. Nach einem Ausführungserlass des Innenministeriums Schleswig-
Holstein ist für die Verzinsung des aufgewandten Kapitals ein Haben-Zinssatz zugrunde zu 
legen, wie er durchschnittlich tatsächlich bei anderer Anlegung des Kapitals auf Festgeld- 
oder Rücklagekonten erzielt wird. 
 
Das aufgewandte Kapital ist in den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt langfristig ge-
bunden. Zur Bestimmung der Rendite langfristiger Geldanlagen können die Renditen börsen-
notierter festverzinslicher Bundeswertpapiere herangezogen werden. Hierdurch wird auch 
dem für die Anlage öffentlicher Mittel wichtigen Sicherheitsaspekt voll Rechnung getragen. 
Daher bestimmt sich die Höhe des Zinssatzes kalkulatorischer Zinsen nach den Renditen fest-
verzinslicher börsennotierter Bundeswertpapiere. 
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Die Rendite unterliegt ständigen Kapitalmarktschwankungen, zum Teil in erheblichem Aus-
maß. Um ständige Zins- und damit auch Kosten- und Gebührenschwankungen zu vermeiden, 
ist eine durchschnittliche Betrachtung über einen längeren Zeitraum erforderlich. Die Ent-
wicklung der Rendite festverzinslicher börsennotierter Bundeswertpapiere über einen Zeit-
raum von 5 bis 20 Jahren (bis einschließlich 2004) ist in der folgenden Übersicht dargestellt. 
 
Durchschnittsrendite festverzinslicher börsennotierter Bundeswertpapiere 
 

 Durchschnittsrendite in % 
 5 Jahre 10 Jahre  15 Jahre 20 Jahre 
 (2000-2004) (1995-2004) (1990-2004) (1985-2004) 

 
Festverzinsliche börsennotierte 
Bundeswertpapiere 
 

 
4,42 

 
4,80 

 
5,76 

 
5,90 

 

Quelle: Statistik der Deutschen Bundesbank 
 
Der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen ist in Neumünster bisher auf 6% festgesetzt. 
Aufgrund des seit Jahren anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist auch der Zinssatz für die kalku-
latorische Verzinsung des Anlagekapitals anzupassen. Ein Zinssatz von 6 % lässt sich zurzeit 
auch unter Berücksichtigung der längerfristigen, verstetigenden Betrachtung nicht mehr recht-
fertigen.  
 
Unter Betrachtung der längerfristigen Renditeentwicklung anhand der vorstehenden Übersicht 
wird ab 2005 eine Senkung des Zinssatzes auf 5 % vorgeschlagen. Dadurch wird die Rendite-
entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre abgebildet und die Rechtssicherheit der Gebührenkal-
kulationen gesteigert.  
 
Für den Rettungsdienst soll abweichend der jeweils in einer Rahmenvereinbarung zur Ent-
geltkalkulation gem. § 8 a Rettungsdienstgesetz zwischen den kommunalen Spitzenverbänden 
und den Kostenträgern des Rettungsdienstes vereinbarte kalkulatorische Zinssatz gelten (zur-
zeit 4,0 %). 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Senkung des Zinssatzes wird in den Folgejahren zu jährlichen Mindereinnahmen von rd. 
349.000 € in den kostenrechnenden Einrichtungen mit voller Kostendeckung (Abfallentsor-
gung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Rettungsdienst, Märkte) füh-
ren, die im Rahmen der turnusmäßigen Anpassung der Gebührensätze berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
     Unterlehberg       
Oberbürgermeister        
 
Anlage 1: Auszug aus der Kommunalen Steuer-Zeitschrift; für die Umstellung der 
                Abschreibungsbasis auf die Anschaffungs- und Herstellungswerte ist 
                insbesondere Ziffer 4.3.3 von Bedeutung 


